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Antrag

der Staatsregierung

auf Zustimmung zum Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Wiirttemberg,
dem Freistaat Bayern und dem Land Rheinland-Pfalz iiber die Vereinigung der
LBS Landesbausparkasse Siidwest und der LBS Bayerische Landesbauspar-
kasse zur LBS Landesbausparkasse Siid (LBS Siid)

Die Staatsregierung hat mit Schreiben vom 7. Februar 2023 um Zustimmung des Bay-
erischen Landtags gemaf Art. 72 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern zu
nachstehendem Staatsvertrag gebeten:

Staatsvertrag
zwischen dem Land Baden-Wiirttemberg, dem Freistaat Bayern und
dem Land Rheinland-Pfalz
tiber die Vereinigung der LBS Landesbausparkasse Siidwest und
der LBS Bayerische Landesbausparkasse

zur LBS Landesbausparkasse Siid (LBS Siid)

Praambel

Angesichts erheblicher Marktveranderungen und eines verscharften Wettbewerbsum-
feldes mit Ertrags- und Kostendruck, steigender Regulatorik sowie der Auswirkungen
einer jahrelangen drastischen Niedrigzinsphase beabsichtigen die Trager der LBS Lan-
desbausparkasse Siidwest und der LBS Bayerische Landesbausparkasse eine Verei-
nigung ihrer Institute herbeizufihren. Damit wollen sie ein zukunftsfahiges Verbundun-
ternehmen fur die Sparkassen in Baden-Wiurttemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz
schaffen. Es soll eine bessere Bewaltigung der regulatorischen Herausforderungen und
der aufsichtsrechtlichen Anforderungen, auch unter EZB-Aufsicht, erreicht werden. Die
Vertriebsstarke soll durch attraktive Produkte und aktive Marktbearbeitung im Verbund
mit den Sparkassen und Uber die eigenen Vertriebswege ausgebaut werden. Bei der
Fusion handelt es sich um die Vereinigung zweier gleichberechtigter Partner mit ihren
drei Tragern. Das Land Baden-Wirttemberg, der Freistaat Bayern und das Land Rhein-
land-Pfalz sind vor diesem Hintergrund Ubereingekommen, eine Vereinigung der LBS
Landesbausparkasse Sudwest und der LBS Bayerische Landesbausparkasse zur LBS
Sid zu ermdglichen. Sie schlieRen dazu folgenden Staatsvertrag:

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.
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§1
Vereinigung

(1) Die LBS Landesbausparkasse Sudwest und die LBS Bayerische Landesbau-
sparkasse kdnnen aufgrund Ubereinstimmender Beschlisse ihrer Trager, des Sparkas-
senverbands Baden-Wiirttemberg, des Sparkassenverbands Bayern und des Sparkas-
senverbands Rheinland-Pfalz, vereinigt werden. Hierlber ist eine schriftliche Vereinba-
rung (Fusionsvertrag) zwischen den Tragern zu treffen.

(2) Die Verwaltungsrate beider Landesbausparkassen sind vorher anzuhéren.

(3) Die Vereinigung bedarf der Genehmigungen des Ministeriums des Inneren, flr
Digitalisierung und Kommunen Baden-Wiurttemberg, des Bayerischen Staatsministeri-
ums des Innern, fur Sport und Integration und des Ministeriums fur Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz. Die Vereinigung wird zu dem in den Ge-
nehmigungen bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Die Genehmigungen sind im Staatsan-
zeiger fur Baden-Wirttemberg, im Staatsanzeiger fir den Freistaat Bayern und im
Staatsanzeiger fur Rheinland-Pfalz bekannt zu machen.

§2
Gesamtrechtsnachfolge

(1) Mit der Vereinigung geht das Vermdogen der LBS Bayerische Landesbauspar-
kasse einschlieRlich der Verbindlichkeiten im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die
LBS Landesbausparkasse Siudwest ber (Vereinigung durch Aufnahme, bei der der
Ubertragende Rechtstrager unter Auflésung ohne Abwicklung auf den ibernehmenden
Rechtstrager tbergeht).

(2) Als Konsequenz der Gesamtrechtsnachfolge gehen mit der Vereinigung alle Ar-
beitsverhaltnisse, die mit der LBS Bayerische Landesbausparkasse bestehen, auf die
LBS Landesbausparkasse Siidwest tber. Fusionsbedingte Kiindigungen sind ausge-
schlossen.

(3) Im Fusionsvertrag ist der Zeitpunkt festzulegen, von dem an die Handlungen der
LBS Bayerische Landesbausparkasse als fur Rechnung der aufnehmenden LBS Lan-
desbausparkasse Sudwest vorgenommen gelten (Verschmelzungsstichtag). Die LBS
Bayerische Landesbausparkasse hat auf den Schluss des Tages, der dem Verschmel-
zungsstichtag vorausgeht, eine Schlussbilanz aufzustellen. Der Verschmelzungsstich-
tag darf héchstens acht Monate vor dem in den Genehmigungen nach § 1 Absatz 3
Satz 2 bezeichneten Zeitpunkt liegen.

§3
Rechtsnatur, Name, Satzungsautonomie

(1) Die vereinigte Landesbausparkasse ist eine rechtsfahige Anstalt des 6ffentlichen
Rechts unter dem Namen LBS Landesbausparkasse Sud. Sie fuhrt ein Dienstsiegel.

(2) Die Rechtsverhaltnisse der LBS Sud werden durch Satzung geregelt. Die Trager
erlassen die Satzung zusammen mit dem Abschluss des Fusionsvertrags. Anderungen
der Satzung beschliet die Tragerversammlung. Die Satzung und deren Anderungen
bedurfen der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehérde.

(3) Der Name kann durch Satzung geandert werden.

§4
Trager

(1) Trager der LBS Sud sind der Sparkassenverband Baden-Wlrttemberg, der
Sparkassenverband Bayern und der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz. Die Trager
unterstiitzen die LBS Sud bei der Erfillung ihrer Aufgaben mit der MaRgabe, dass ein
Anspruch der LBS Sid gegen die Trager oder eine sonstige Verpflichtung der Trager,
der LBS Sid Mittel zur Verfiigung zu stellen, nicht besteht. Die LBS Siid haftet fir ihre
Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten Vermogen. Die Trager der LBS Sud haften nicht
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fur deren Verbindlichkeiten. Die Gewahrtragerhaftung fur etwaige Altverbindlichkeiten
bleibt durch die Fusion unberihrt.

(2) Die Trager statten die LBS Sid direkt bzw. indirekt tber ihre Mitgliedssparkas-
sen mit einem Stammkapital aus. Der Sparkassenverband Baden-W irttemberg ist am
Stammkapital zu 51,1875 %, die LBS-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, ein
Rechtstrager, an dem direkt bzw. indirekt nur bayerische Sparkassen beteiligt sind, ist
zu 41,5 % und der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz ist zu 7,3125 % beteiligt. Das
Nahere regelt die Satzung.

(3) Juristische Personen des 6ffentlichen Rechts kdnnen als weitere Trager unter
Beteiligung am Stammkapital durch Vertrag der Trager aufgenommen werden. Der Ver-
trag und seine Anderung bediirfen der Zustimmung des Landes Baden-Wiirttemberg,
des Freistaates Bayern und des Landes Rheinland-Pfalz.

§5
Sitz, anwendbares Recht

(1) Die LBS Sud hat ihren Sitz in Stuttgart und Mdnchen, einen Standort in Mainz
mit einer Landesdirektion Rheinland-Pfalz und einen weiteren Standort in Karlsruhe.
Am Standort Mainz sind die Landesdirektion fir Rheinland-Pfalz, die den Markt in
Rheinland-Pfalz bearbeitenden Einheiten Marktservice Spar und Kredit (einschlief3lich
der fallabschliefenden Bearbeitung) sowie die vereinigte LBS Immobilien GmbH ange-
siedelt.

(2) Auf die LBS Sid und ihre Rechtsverhaltnisse findet das Recht des Landes Ba-
den-Wirttemberg Anwendung, soweit dieser Staatsvertrag nichts Abweichendes regelt.

(3) Durch Gesetz des Landes Baden-Wirttemberg werden die am Tag vor dem
nach § 1 Absatz 3 Satz 2 bezeichneten Zeitpunkt bei der LBS Landesbausparkasse
Sldwest und der LBS Bayerische Landesbausparkasse vorhandenen Personalréate als
Ubergangspersonalrate fortbestehen, langstens bis zum Ablauf des 31. Mai 2025. Bei
der LBS Sud wird ein Ubergangsgesamtpersonalrat gebildet, der sich aus sechs Mit-
gliedern des Ubergangspersonalrats der LBS Landesbausparkasse Siidwest und aus
finf Mitgliedern des Ubergangspersonalrats der LBS Bayerische Landesbausparkasse
nach Satz 1 zusammensetzt. Die Amtszeit des Ubergangsgesamtpersonalrats endet
spatestens mit Ablauf des 31. Mai 2025.

§6
Aufgaben

Die LBS Sud pflegt das Bausparen und férdert den Wohnungsbau einschlieRlich
der Baufinanzierung. Sie betreibt die in der Satzung zugelassenen Geschéafte. Mit ihrer
Geschaftstatigkeit hat sie die Sparkassen des Landes Baden-Wirttemberg, des Frei-
staates Bayern und des Landes Rheinland-Pfalz bei der Erfiillung ihrer Aufgaben zu
unterstitzen. Die Geschafte der LBS Sud sind nach kaufmannischen Grundsatzen zu
fuhren, wobei den ihr gestellten 6ffentlichen Aufgaben Rechnung zu tragen ist.

§7
Aufsicht

(1) Die LBS Sud untersteht der Aufsicht des Landes Baden-Wirttemberg. Rechts-
aufsichtsbehdrde ist das flir die Rechtsaufsicht tUber die Sparkassen in Baden-W lrttem-
berg zustandige Ministerium des Landes Baden-Wirttemberg. Die Rechtsaufsichtsbe-
horde Ubt die Aufsicht im Einvernehmen mit dem fiur die Rechtsaufsicht Uber die Spar-
kassen in Bayern zustandigen Ministerium des Freistaates Bayern sowie mit dem fir
die Rechtsaufsicht Uber die Sparkassen in Rheinland-Pfalz zustandigen Ministerium
des Landes Rheinland-Pfalz aus.

(2) Die Aufsicht beschrankt sich darauf, die RechtmaRigkeit von Geschaftsfiihrung
und Verwaltung sicherzustellen, soweit nicht die Zustimmung der Rechtsaufsichtsbe-
hdrde vorgeschrieben ist. Die Rechtsaufsichtsbehdrde kann sich Uber Angelegenheiten
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der LBS Sid unterrichten, insbesondere Prifungen und Besichtigungen durchfihren,
Berichte anfordern sowie Akten und Unterlagen einsehen. Die Rechtsaufsichtsbehoérde
kann sich dabei der Prifungseinrichtung des Sparkassenverbandes Baden-Wirttem-
berg bedienen. Die §§ 121 bis 124 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wirttemberg gel-
ten entsprechend.

(3) Die Rechtsaufsichtsbehdrde kann einen standigen Beauftragten bestellen. Die-
ser hat das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrats. Die Kosten
des Beauftragten tragt die LBS Sud.

(4) Die Rechtsaufsichtsbehodrde ist berechtigt, an den Sitzungen der Tragerver-
sammlung teilzunehmen. Das fir die Rechtsaufsicht Uber die Sparkassen in Bayern
zustandige Ministerium sowie das fir die Rechtsaufsicht Uber die Sparkassen in Rhein-
land-Pfalz zustandige Ministerium sind berechtigt, an den Sitzungen der Tragerver-
sammlung und des Verwaltungsrats teilzunehmen.

§8
Organe
(1) Organe der LBS Siid sind die Tragerversammlung, der Verwaltungsrat und der
Vorstand.
(2) Der Verwaltungsrat besteht zu einem Drittel aus Vertretern der Beschaftigten
der LBS Sud.

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehrenamtlich tatig, soweit ihnen die Auf-
gabe nicht kraft Satzung aufgrund ihres Hauptamts zugewiesen ist.

(4) Die Rechtsaufsichtsbehérde kann ehrenamtlich tatige Mitglieder des Verwal-
tungsrats, die gegen ihre Pflichten verstol3en, aus dem Verwaltungsrat ausschlielen.

(5) Die Absatze 3 und 4 gelten auch fir die Stellvertreter der weiteren Mitglieder
des Verwaltungsrats und fir die Vertreter der Beschaftigten.

(6) Der Vorstand vertritt die LBS Siid. Die Satzung kann bestimmen, dass die Mit-
glieder des Vorstands fir bestimmte Geschafte oder flr bestimmte Arten von Geschéaf-
ten von den Beschrankungen des § 181 BGB befreit werden.

(7) Die beabsichtigte Bestellung von Mitgliedern des Vorstands ist der Rechtsauf-
sichtsbehdrde anzuzeigen, die bereits in einem zuvor stattfindenden Auswahlverfahren
zu beteiligen ist. Sie kann innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige der beab-
sichtigten Bestellung widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleibt die Bestel-
lung.

(8) Das Nahere regelt die Satzung.

(9) Mit dem Wirksamwerden der Vereinigung endet die Amtszeit des bisherigen
Verwaltungsrats der LBS Landesbausparkasse Sudwest. Bis zum Zusammentreten des
neuen Verwaltungsrats fihrt der bisherige Verwaltungsrat der LBS Landesbauspar-
kasse Sudwest seine Tatigkeit jedoch fort. Er wird fiir diese Zeit um zwolf stimmberech-
tigte Mitglieder erganzt, die der Sparkassenverband Bayern aus dem Kreis der Mitglie-
der des Verwaltungsrats der LBS Bayerische Landesbausparkasse bestimmt.

§9
Jahresabschluss
(1) Der Vorstand der LBS Sid legt dem Verwaltungsrat unverziglich nach Ablauf

des Geschéaftsjahrs eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Jahres-
abschluss) und einen Geschaftsbericht mit Lagebericht vor.

(2) Der Jahresabschluss und der Geschaftsbericht mit Lagebericht der LBS Sud
werden durch Abschlussprufer gepruft, deren Bestellung der Zustimmung der Rechts-
aufsichtsbehdrde bedarf.

(3) Nach Abschluss der Prifung stellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss fest.
Der festgestellte Jahresabschluss wird veréffentlicht. Der Verwaltungsrat beschlief3t
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Uber die Entlastung des Vorstands. Die Entlastung ist nur zulassig, wenn die Rechts-
aufsichtsbehdérde bestatigt hat, dass die Prifung keine erheblichen VerstdlRe ergeben
hat oder dass alle wesentlichen Ansténde erledigt sind. Der mit dem Prifungsvermerk
versehene Jahresabschluss und der Geschaftsbericht mit Lagebericht werden mit der
Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehdrde den Tragern vorgelegt.

§10
Beteiligungen

Beteiligungen der LBS Siid an Unternehmen des privaten Rechts bediirfen der Zu-
stimmung der Rechtsaufsichtsbehdrde. Das fiir die Rechtsaufsicht Uber die Sparkassen
in Baden-Wirttemberg zustandige Ministerium bestimmt durch Rechtsverordnung die
Beteiligungen, die von der Zustimmungspflicht freigestellt sind.

§11
Abgabenfreiheit

Fir die aus Anlass der Vereinigung oder in Folge der Vereinigung erforderlichen
Rechtshandlungen werden Abgaben, die dem Land Baden-W rttemberg, dem Freistaat
Bayern oder dem Land Rheinland-Pfalz oder ihren Behorden zuflie3en, insbesondere
auch die Geblhren und Auslagen nach dem Gesetz Uber Kosten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit fur Gerichte und Notare, nicht erhoben. § 7 Absatz 1, 3 und 4 des Landes-
justizkostengesetzes von Baden-Wiirttemberg, Artikel 32 des Bayerischen Sparkassen-
gesetzes und § 1 Absatz 1 des Justizgebuhrenbefreiungsgesetzes von Rheinland-Pfalz
gelten entsprechend. Von der Freistellung ausgenommen sind Steuern.

§12
Auflésung

(1) Die LBS Sud kann nach Anhérung des Verwaltungsrats durch Beschluss der
Tragerversammlung aufgeldst werden. Die Auflésung bedarf der Zustimmung der
Rechtsaufsichtsbehorde.

(2) Das nach Erflllung samtlicher Verbindlichkeiten verbleibende Vermdgen fallt
den am Stammkapital Beteiligten entsprechend ihren Anteilen am Stammkapital zu.

§13
Kiindigung

Dieser Staatsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er ist mit einer Frist
von zwei Jahren kiindbar, erstmals zum 31. Dezember 2027. Nach Wirksamwerden der
Kindigung gelten die §§ 2 bis 12 dieses Staatsvertrags weiter, bis sich die Vertragspar-
teien auf eine Regelung verstandigt haben. Die Kindigung des Staatsvertrags flhrt
nicht zu einer Aufldsung der LBS Sud oder zu einer Auseinandersetzung uber ihr Ver-
mdgen.

§14
Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde beim
Staatsministerium des Landes Baden-W rttemberg, bei der Staatskanzlei des Freistaa-
tes Bayern und bei der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz in Kraft.

(2) Er ersetzt den Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Wiirttemberg und dem
Land Rheinland-Pfalz liber die Vereinigung der LBS Landesbausparkasse Baden-W(irt-
temberg und der LBS Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz zur LBS Landesbauspar-
kasse Sudwest (LBS Stdwest) vom 23. Oktober 2015 und vom 10. November 2015.
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Begriindung
A. Alilgemeiner Teil
. Ausgangslage

Die Bausparkassen sind erheblichen Marktverdnderungen und einem verscharften
Wettbewerbsumfeld mit hohem Ertrags- und Kostendruck unterworfen, das von den
Auswirkungen einer drastischen Niedrigzinsphase und steigender Regulatorik gepragt
ist. Mit der Fusion der LBS Landesbausparkasse Sudwest und der LBS Bayerische
Landesbausparkasse verbinden deren Trager folgende Ziele:

— Schaffung eines markt- und zukunftsfahigen Verbundunternehmens fir die Spar-
kassen in Baden-Wiirttemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz

— bessere Bewaltigung der regulatorischen Herausforderungen und aufsichtsrechtli-
chen Anforderungen, auch unter EZB-Aufsicht

— Ausbau der Vertriebsstarke durch attraktive Produkte und aktive Marktbearbeitung
im Verbund mit den Sparkassen und der eigenen Vertriebswege

— Sicherung der Ertragskraft und Vermogenswerte

— angemessene Ausschuittung an die Trager und Zahlung von Verbandsumlagen an
die Sparkassenverbande Baden-Wirttemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz

Die Trager der Landesbausparkassen, die Sparkassenverbande der drei Lander, haben
zur Erreichung dieser Ziele Uber eine Fusion der beiden Bausparkassen zu einer LBS
Landesbausparkasse Sid verhandelt und ein entsprechendes Eckpunktepapier be-
schlossen, das die Basis fur die schriftliche Vereinbarung der beiden Trager (Fusions-
vertrag) darstellt, die zu ihrer Wirksamkeit dieses Staatsvertrages bedarf. Der Staats-
vertrag ordnet die Vereinigung nicht selbst an; er schafft aber den Rechtsrahmen dafiir,
dass die drei Sparkassenverbande die Vereinigung einvernehmlich herbeifiihren kon-
nen.

Il. Ziel des Staatsvertrages

Der Staatsvertrag enthalt lediglich die rechtlich unabdingbaren Regelungen als Voraus-
setzung fir die von den Tragern zu beschliefende Vereinigung der LBS Landesbau-
sparkasse Sudwest mit der LBS Bayerische Landesbausparkasse. Er ist erforderlich,
weil die beiden als o6ffentlich-rechtliche Anstalten verfassten Landesbausparkassen
Uber die Grenzen der Lander hinweg vereinigt werden sollen. Der Staatsvertrag wird
durch Fusionsbeschliisse der zustandigen Gremien und einen Fusionsvertrag der Tra-
ger umgesetzt, der zu seiner Wirksamkeit noch der anschlieRenden Genehmigung
durch die Landesregierungen von Baden-Wiurttemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz
bedarf. Rechtstechnisch erfolgt die Vereinigung in der Weise, dass das Vermogen der
LBS Bayerische Landesbausparkasse einschlief3lich ihrer Verbindlichkeiten im Wege
der Gesamtrechtsnachfolge auf die LBS Landesbausparkasse Sudwest Ubergeht. Der
umwandlungsrechtliche Vorgang ist dabei der in den Sparkassengesetzen geregelten
Vereinigung von Sparkassen nachgebildet. Trager der LBS Landesbausparkasse Sid
werden die Sparkassenverbande Baden-Wurttemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz
sein. Die Anteilsverhaltnisse von 51,1875 % zu 41,5 % zu 7,3125 % sind Ergebnis einer
Bewertung beider Institute.

B.Einzelbegriindung
Zu §1

Der Staatsvertrag schafft die Rechtsgrundlage daflir, dass die Sparkassenverbande
Baden-Wiurttemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz als Trager der Landesbausparkas-
sen die Fusionsvereinbarung einvernehmlich beschlieRen kdnnen. Auf der Basis der
Fusionsbeschlisse und dieser Fusionsvereinbarung wird die Vereinigung dann nach
§ 1 Absatz 3 durch die Genehmigung wirksam. In dieser Genehmigung wird auch der
fur die Wirksamkeit mafigebliche Zeitpunkt der Vereinigung festgelegt. Da die Geneh-
migung durch die zustandigen Ministerien fur die Fusion konstitutiv ist, muss die in § 1
Absatz 3 Satz 3 vorgeschriebene Verdffentlichung erfolgen.
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Zu§2

Die in § 2 angeordnete Fusion im Wege der Gesamtrechtsnachfolge soll durch Auf-
nahme der LBS Bayerische Landesbausparkasse in die LBS Landesbausparkasse
Siidwest umgesetzt werden. Hierbei verliert die LBS Bayerische Landesbausparkasse
ihre Selbststandigkeit und geht unter Auflésung ohne Abwicklung auf den Gibernehmen-
den Rechtstrager Gber. Hiermit gehen auch alle mit der LBS Bayerische Landesbau-
sparkasse bestehenden Arbeitsverhaltnisse auf die LBS Landesbausparkasse Sudwest
Uber. Insgesamt ist die Fusion durch Aufnahme einfacher und kostenglinstiger als eine
durch Neubildung herbeigefiihrte Vereinigung. Die Gesamtrechtsnachfolge bietet tiber-
dies den Vorteil, dass nicht nur samtliche Aktiva und Passiva auf den ibernehmenden
Rechtstrager Ubergehen, sondern ohne Zustimmung des jeweiligen Vertragspartners
auch alle Vertragsverhaltnisse z. B. mit den Kunden. Die Formulierung des § 2 Absatz 3
sichert die umwandlungssteuerrechtliche Neutralitdt der Fusion. Die Trager legen im
Fusionsvertrag den Verschmelzungsstichtag fest. Der Vereinigungsstichtag ergibt sich
aus § 1 Absatz 3 Satz 2 des Staatsvertrages.

Zu§3

Die Vorschrift raumt der neuen LBS Sid eine nur durch Staatsvertrag und genehmigte
Fusionsvereinbarung begrenzte Satzungsautonomie ein. Sowohl die Satzung als auch
jede an ihr vorgenommene Anderung bedarf der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbe-
hdrde.

Zu§4

Die Vorschrift benennt in Absatz 1 die Trager der LBS und schlieRt entsprechend der
LVerstandigung vom 17. Juli 2001“ zwischen der Europaischen Kommission und der
Bundesrepublik Deutschland eine Gewahrtragerhaftung auller fir etwaige Altverbind-
lichkeiten aus. Anders als bei den Sparkassen sind die Trager nach § 4 Absatz 2 aber
verpflichtet, die LBS Siid nach Malkgabe der Satzung mit einem Stammkapital auszu-
statten. Nach § 4 Absatz 3 kénnen durch Vertrag mit den Tragern weitere juristische
Personen des o6ffentlichen Rechts unter Beteiligung am Stammkapital aufgenommen
werden. Dies kdnnen auch solche mit Sitz aullerhalb des Landes Baden-Wiirttemberg,
des Freistaats Bayern und des Landes Rheinland-Pfalz sein. Die hierfiir erforderliche
Zustimmung aller drei Lander umfasst neben der rechtlichen auch eine ZweckmaRig-
keitsprufung.

Zu§5

In Absatz 1 wird festgelegt, dass der Sitz der LBS Sud in Stuttgart und Miinchen sein
wird. Die weiteren Standorte der LBS Sid sind in Karlsruhe und in Mainz mit einer Lan-
desdirektion Rheinland-Pfalz. Absatz 2 legt fest, dass auf die LBS Siid das Recht des
Landes Baden-Wirttemberg Anwendung findet. Dies gilt nach Absatz 3 auch fur das
Personalvertretungsrecht, fir das Ubergangsregelungen zur Sicherung der Rechte der
Personalvertretungen bis zur Neuwahl eines Personalrats der LBS Sid, 1angstens aber
bis zum 31. Mai 2025, normiert sind. Die Regelungen zum Personalvertretungsrecht
sind mit den bestehenden Personalraten der LBS Landesbausparkasse Sudwest und
LBS Bayerische Landesbausparkasse abgestimmt. Der Freistaat Bayern und das Land
Rheinland-Pfalz werden im Falle einer kunftigen, die Fusion der LBS Landesbauspar-
kasse Siidwest und der LBS Bayerische Landesbausparkasse beriihrenden Anderung
des Personalvertretungsrechts des Landes Baden-Wurttemberg oder des Rechtsauf-
sichtsrechts im Rahmen der Anhérung im Gesetzgebungsverfahren gehdort.

Zu§6

Die Norm enthalt Regelungen tUber die Aufgaben der LBS Siid und die Grundséatze ihrer
Geschéaftsfihrung nach kaufmannischen Grundsatzen unter Wahrung der ihr gestellten
offentlichen Aufgaben.
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Zug§7

Nachdem bereits in § 5 Absatz 2 die Geltung baden-wirttembergischen Landesrechts
insgesamt normiert ist, konkretisiert § 7 diesen Grundsatz durch detaillierte Regelungen
zum Aufsichtsrecht.

Die LBS Sid untersteht der Aufsicht des Landes Baden-Wirttemberg, wobei Rechts-
aufsichtsbehdérde das fiir die Rechtsaufsicht Gber die Sparkassen in Baden-Wrttem-
berg zustandige Ministerium ist. Dem landertbergreifenden Charakter der LBS Siid wird
dadurch Rechnung getragen, dass diese Aufsicht kiinftig im Einvernehmen mit dem
zustandigen Ministerium des Freistaats Bayern und des Landes Rheinland-Pfalz aus-
zulben ist. Zum Einvernehmen des Freistaats Bayern und des Landes Rheinland-Pfalz
bei der Austibung der Rechtsaufsicht durch die nach baden-wiirttembergischem Recht
zustandige Aufsichtsbehdrde gehort ein Auskunftsrecht gegeniiber dem Land Baden-
Wirttemberg. Nach Absatz 4 hat die Rechtsaufsichtsbehérde nicht nur das Recht zur
Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrats, sondern auch an denen der Trager-
versammlung. Die gleichen Rechte zur Teilnahme an den Gremiensitzungen haben die
fur die Rechtsaufsicht Uber die Sparkassen zustandigen Ministerien des Freistaats Bay-
ern und des Landes Rheinland-Pfalz.

Zu§8

Die Norm benennt die drei Organe der LBS Sud (Tragerversammlung, Verwaltungsrat,
Vorstand). Wie bereits bei der LBS Stdwest soll auch bei der LBS Sid ein Drittel der
Mitglieder des Verwaltungsrats aus Vertretern der Beschaftigten bestehen. Entspre-
chend seiner grundsatzlichen Ausrichtung enthalt der Staatsvertrag auch hinsichtlich
der Organe im Ubrigen nur die notwendigsten Regelungen und verweist in Absatz 8 auf
die Satzung. Auf der Grundlage des Staatsvertrages wird die Satzungsautonomie somit
gestarkt. Absatz 9 enthalt schlieBlich eine Ubergangsregelung, die dafir sorgt, dass es
auch in der Ubergangszeit einen jederzeit handlungsfahigen Verwaltungsrat gibt. Die
Zahl der Vertreter der LBS Bayerische Landesbausparkasse, die dem Ubergangsver-
waltungsrat bis zum Zusammentreten des neuen Verwaltungsrats angehdren, bemisst
sich nach der Bewertung der beiden zu fusionierenden Institute und der daraus errech-
neten Beteiligungsrelation.

Zu §9

Nach dieser Norm bedarf die Bestellung des Abschlussprifers, der die Bilanz mit Ge-
winn- und Verlustrechnung und Anhang (Jahresabschluss) und den Geschéaftsbericht
mit Lagebericht prift, der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehdrde. Auch die Entlas-
tung des Vorstands durch den Verwaltungsrat ist nur zuldssig, wenn die Rechtsauf-
sichtsbehdrde bestatigt hat, dass die Priifung keine erheblichen VerstéRe ergeben hat
und dass alle wesentlichen Feststellungen erledigt sind.

Zu§10

Die Beteiligung der LBS Siud an Unternehmen des privaten Rechts bedarf der Zustim-
mung der Rechtsaufsichtsbehdrde. Die durch Rechtsverordnung von der Zustimmungs-
pflicht befreiten Beteiligungen sind in § 1 Absatz 2 der Verordnung des fur die Rechts-
aufsicht Gber die Sparkassen in Baden-Wirttemberg zustandigen Ministeriums tber be-
stimmte Geschafte der Sparkassen (Sparkassengeschaftsverordnung) geregelt; Ande-
rungen erfolgen gemal § 7 Absatz 1 Satz 2 des Staatsvertrags im Einvernehmen mit
dem fir die Rechtsaufsicht Uber die Sparkassen in Bayern zustédndigen Ministerium im
Freistaat Bayern sowie dem fiir die Rechtsaufsicht Uber die Sparkassen im Land Rhein-
land-Pfalz zustandigen Ministerium.

Zu§ 1

Die Vorschrift stellt die Fusion insoweit von Abgaben frei, wie sie bei Erhebung den
Landern Baden-Wirttemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz zufléssen. Von der Gebuh-
renbefreiung erfasst sind auch die Kosten der Behérden der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
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insbesondere etwaige Beurkundungs- und Beglaubigungsgeblhren der Notare im Lan-
desdienst. Von der Freistellung ausgenommen sind Steuern. Dem Bund zustehende
Abgaben sind von § 11 nicht betroffen.

Zu §12

Nach § 12 kann die LBS Sud nach Anhérung des Verwaltungsrates durch Beschluss
der Tragerversammlung aufgeldst werden. Die Auflésung bedarf der Zustimmung der
Rechtsaufsichtsbehdrde.

Zu§13

Die Norm regelt die mit einer Frist von zwei Jahren grundsatzlich mdgliche Kiindigung
des Staatsvertrages, die aber in mehrfacher Hinsicht eingeschrankt wird. Zum einen ist
die Kundigung frihestens zum 31. Dezember 2027 mdglich und zum anderen gelten
die §§ 2 bis 12 des Staatsvertrages auch nach Wirksamwerden der Kiindigung bis zu
einer Verstandigung der Vertragsparteien Uber eine Regelung. Darlber hinaus fihrt die
Kindigung des Staatsvertrages nicht zu einer Auflésung der LBS Sid oder zu einer
Auseinandersetzung Uber ihr Vermdgen.

Zu § 14

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Staatsvertrages. Mit dem Inkrafttreten tritt
gleichzeitig der Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Wirttemberg und dem Land
Rheinland-Pfalz Uber die Vereinigung der LBS Landesbausparkasse Baden-Wirttem-
berg und der LBS Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz zur LBS Landesbausparkasse
Sidwest (LBS Sidwest) vom 23. Oktober 2015 und vom 10. November 2015 aul3er
Kraft.

Fir das Land Baden-W rttemberg:

Stuttgart, den 31.01.2023 Winfried Kretschmann

Fir den Freistaat Bayern:

Minchen, den 24. Jan. 2023 M. Soder

Fir das Land Rheinland-Pfalz:

Mainz, den 7. Februar 2023 Malu Dreyer



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Prasidentin llse Aigner



Protokollauszug
136. Plenum, 15.02.2023 Bayerischer Landtag — 18. Wahlperiode

Prasidentin llse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 b auf:

Antrag der Staatsregierung

auf Zustimmung zum Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Wiirttemberg,
dem Freistaat Bayern und dem Land Rheinland-Pfalz Giber die Vereinigung der
LBS Landesbausparkasse Siidwest und der LBS Bayerische
Landesbausparkasse zur LBS Landesbausparkasse Sud (LBS Sud)

(Drs. 18/26434)

- Erste Lesung -

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen gleich zur Uberweisung an den
federflUhrenden Ausschuss. Ich schlage vor, den Staatsvertrag dem Ausschuss flr
Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport als federfihrendem Ausschuss zu

uberweisen. Gibt es Widerspruch? — Das sehe ich nicht. Dann ist das so beschlossen.


descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
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Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses fiir Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport

Antrag der Staatsregierung
Drs. 18/26434

auf Zustimmung zum Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Wiirttemberg,
dem Freistaat Bayern und dem Land Rheinland-Pfalz iiber die Vereinigung der

LBS Landesbausparkasse Siidwest und der LBS Bayerische Landesbauspar-
kasse zur LBS Landesbausparkasse Siid (LBS Siid)

. Beschlussempfehlung:

Zustimmung

Berichterstatter: Norbert Diinkel
Mitberichterstatter: Dr. Martin Runge
Il. Bericht:

1. Der Staatsvertrag wurde dem Ausschuss fir Kommunale Fragen, Innere Si-
cherheit und Sport federfihrend zugewiesen. Der Ausschuss fur Bundes- und
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen und der Ausschuss flr
Staatshaushalt und Finanzfragen haben den Staatsvertrag mitberaten, der
Ausschuss fur Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat den
Staatsvertrag endberaten.

2. Der federfuhrende Ausschuss hat den Staatsvertrag in seiner 64. Sitzung am
8. Marz 2023 beraten und einstimmig Zustimmung empfohlen.

3. Der Ausschuss fur Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat den Staatsvertrag in seiner 68. Sitzung am 21. Marz 2023 mit-
beraten und einstimmig Zustimmung empfohlen.

4. Der Ausschuss fur Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Staatsvertrag in
seiner 171. Sitzung am 23. Marz 2023 mitberaten und einstimmig Zustim-
mung empfohlen.

5. Der Ausschuss fur Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat
den Staatsvertrag in seiner 99. Sitzung am 27. April 2023 endberaten und
einstimmig Zustimmung empfohlen.

Dr. Martin Runge
Vorsitzender

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsiibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfii-

gung.
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Beschluss

des Bayerischen Landtags

Der Landtag hat in seiner heutigen 6ffentlichen Sitzung beraten und beschlossen:

Antrag der Staatsregierung
Drs. 18/26434, 18/28773

auf Zustimmung zum Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Wiirttemberg,
dem Freistaat Bayern und dem Land Rheinland-Pfalz Uber die Vereinigung der
LBS Landesbausparkasse Siidwest und der LBS Bayerische Landesbauspar-
kasse zur LBS Landesbausparkasse Siid (LBS Siid)

Der Landtag stimmt gemaR Art. 72 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern dem
Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-W rttemberg, dem Freistaat Bayern und dem
Land Rheinland-Pfalz tiber die Vereinigung der LBS Landesbausparkasse Siidwest und
der LBS Bayerische Landesbausparkasse zur LBS Landesbausparkasse Sid
(LBS Sid) zu.

Die Prasidentin
V.

Thomas Gehring
Il. Vizeprasident

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Flnfter Vizeprasident Markus Rinderspacher



Protokollauszug
145. Plenum, 11.05.2023 Bayerischer Landtag — 18. Wahlperiode

Funfter Vizeprasident Markus Rinderspacher: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4

auf:

Antrag der Staatsregierung

auf Zustimmung zum Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Wiirttemberg,
dem Freistaat Bayern und dem Land Rheinland-Pfalz tGiber die Vereinigung der
LBS Landesbausparkasse Siidwest und der LBS Bayerische
Landesbausparkasse zur LBS Landesbausparkasse Sud (LBS Sud)

(Drs. 18/26434)

- Zweite Lesung -

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen deshalb sofort zur Abstimmung.
Der Abstimmung zugrunde liegen der Staatsvertrag auf der Drucksache 18/26434 und
die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfihrenden Ausschusses fir Kommuna-
le Fragen, Innere Sicherheit und Sport auf Drucksache 18/28773. Gemal § 58 der
Geschaftsordnung kann die Abstimmung nur Uber den gesamten Staatsvertrag erfol-
gen. Der federfihrende Ausschuss fir Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und
Sport empfiehlt einstimmig Zustimmung. Der endberatende Ausschuss fur Verfassung,

Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt ebenfalls einstimmig Zustimmung.

Wer dem Staatsvertrag zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. — BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN, SPD, FREIE WAHLER, CSU, die FDP, die AfD sowie der frakti-
onslose Abgeordnete Klingen. Gegenstimmen! — Bei Gegenstimmen der fraktionslo-
sen Abgeordneten Plenk und Swoboda. Enthaltungen? — Keine. Damit ist dem

Staatsvertrag zugestimmt worden.
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03-11-

Bekanntmachung
des Staatsvertrags zwischen dem
Land Baden-Wiirttemberg, dem Freistaat Bayern und dem
Land Rheinland-Pfalz uiber die
Vereinigung der LBS Landesbausparkasse Suidwest und der
LBS Bayerische Landesbausparkasse zur LBS Landesbausparkasse Sid
(LBS Sud)

vom 13. Mai 2023

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Be-
schluss vom 11. Mai 2023 (Drs. 18/28980) dem im Zeit-
raum vom 24. Januar bis 7. Februar 2023 unterzeichneten
Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Wiurttemberg,
dem Freistaat Bayern und dem Land Rheinland-Pfalz
Uber die Vereinigung der LBS Landesbausparkasse Sid-
west und der LBS Bayerische Landesbausparkasse zur
LBS Landesbausparkasse Sud (LBS Siid) zugestimmt.
Der Staatsvertrag wird nachstehend bekannt gemacht.

Miinchen, den 13. Mai 2023

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Dr. FlorianHerrmann

Staatsvertrag
zwischen dem Land Baden-Wiirttemberg, dem Freistaat Bayern und dem
Land Rheinland-Pfalz liber die
Vereinigung der LBS Landesbausparkasse Siidwest und der
LBS Bayerische Landesbausparkasse zur LBS Landesbausparkasse Sud
(LBS Siid)

Praambel

Angesichts erheblicher Marktveradnderungen und eines
verscharften Wettbewerbsumfeldes mit Ertrags- und Kos-
tendruck, steigender Regulatorik sowie der Auswirkungen
einer jahrelangen drastischen Niedrigzinsphase beab-
sichtigen die Trager der LBS Landesbausparkasse Siid-
west und der LBS Bayerische Landesbausparkasse eine
Vereinigung ihrer Institute herbeizuflihren. Damit wollen
sie ein zukunftsfahiges Verbundunternehmen fir die

Sparkassen in Baden-Wirttemberg, Bayern und Rhein-
land-Pfalz schaffen. Es soll eine bessere Bewaltigung der
regulatorischen Herausforderungen und der aufsichts-
rechtlichen Anforderungen, auch unter EZB-Aufsicht,
erreicht werden. Die Vertriebsstarke soll durch attraktive
Produkte und aktive Marktbearbeitung im Verbund mit
den Sparkassen und Uber die eigenen Vertriebswege
ausgebaut werden. Bei der Fusion handelt es sich um
die Vereinigung zweier gleichberechtigter Partner mit
ihren drei Tragern. Das Land Baden-Wirttemberg, der

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
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Freistaat Bayern und das Land Rheinland-Pfalz sind vor
diesem Hintergrund Uibereingekommen, eine Vereinigung
der LBS Landesbausparkasse Sidwest und der LBS
Bayerische Landesbausparkasse zur LBS Sid zu ermég-
lichen. Sie schliellen dazu folgenden Staatsvertrag:

§1
Vereinigung

(1) Die LBS Landesbausparkasse Sudwest und die
LBS Bayerische Landesbausparkasse kdnnen aufgrund
Ubereinstimmender Beschlusse ihrer Trager, des Sparkas-
senverbands Baden-Wirttemberg, des Sparkassenver-
bands Bayern und des Sparkassenverbands Rheinland-
Pfalz, vereinigt werden. Hieriiber ist eine schriftliche Verein-
barung (Fusionsvertrag) zwischen den Tragern zu treffen.

(2) Die Verwaltungsrate beider Landesbausparkas-
sen sind vorher anzuhdren.

(3) Die Vereinigung bedarf der Genehmigungen des
Ministeriums des Inneren, fiir Digitalisierung und Kom-
munen Baden-Wirttemberg, des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums des Innern, fir Sport und Integration und des
Ministeriums fiur Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau Rheinland-Pfalz. Die Vereinigung wird zu dem
in den Genehmigungen bezeichneten Zeitpunkt wirk-
sam. Die Genehmigungen sind im Staatsanzeiger fir
Baden-Wirttemberg, im Staatsanzeiger fir den Freistaat
Bayern und im Staatsanzeiger fir Rheinland-Pfalz be-
kannt zu machen.

§2
Gesamtrechtsnachfolge

(1) Mit der Vereinigung geht das Vermdgen der LBS
Bayerische Landesbausparkasse einschliellich der Ver-
bindlichkeiten im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf
die LBS Landesbausparkasse Stidwest Uber (Vereinigung
durch Aufnahme, bei der der Ubertragende Rechtstrager
unter Auflésung ohne Abwicklung auf den tUbernehmen-
den Rechtstrager Ubergeht).

(2) Als Konsequenz der Gesamtrechtsnachfolge ge-
hen mit der Vereinigung alle Arbeitsverhaltnisse, die mit
der LBS Bayerische Landesbausparkasse bestehen, auf
die LBS Landesbausparkasse Stidwest Uber. Fusionsbe-
dingte Kiindigungen sind ausgeschlossen.

(3) Im Fusionsvertrag ist der Zeitpunkt festzulegen,
von dem an die Handlungen der LBS Bayerische Landes-
bausparkasse als fur Rechnung der aufnehmenden LBS

Landesbausparkasse Sldwest vorgenommen gelten
(Verschmelzungsstichtag). Die LBS Bayerische Landes-
bausparkasse hat auf den Schluss des Tages, der dem
Verschmelzungsstichtag vorausgeht, eine Schlussbilanz
aufzustellen. Der Verschmelzungsstichtag darf h6chstens
acht Monate vor dem in den Genehmigungen nach § 1
Absatz 3 Satz 2 bezeichneten Zeitpunkt liegen.

§3
Rechtsnatur, Name, Satzungsautonomie

(1) Die vereinigte Landesbausparkasse ist eine
rechtsfahige Anstalt des o6ffentlichen Rechts unter dem
Namen LBS Landesbausparkasse Sud. Sie fuhrt ein
Dienstsiegel.

(2) Die Rechtsverhaltnisse der LBS Sid werden
durch Satzung geregelt. Die Trager erlassen die Satzung
zusammen mit dem Abschluss des Fusionsvertrags. An-
derungen der Satzung beschliel3t die Tragerversamm-
lung. Die Satzung und deren Anderungen bediirfen der
Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehérde.

(3) Der Name kann durch Satzung geandert werden.

§4
Trager

(1) Trager der LBS Sid sind der Sparkassenverband
Baden-Wurttemberg, der Sparkassenverband Bayern
und der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz. Die Trager
unterstitzen die LBS Sud bei der Erfiillung ihrer Aufga-
ben mit der MaRRgabe, dass ein Anspruch der LBS Sid
gegen die Trager oder eine sonstige Verpflichtung der
Trager, der LBS Sud Mittel zur Verfiigung zu stellen, nicht
besteht. Die LBS Sud haftet fur ihre Verbindlichkeiten mit
ihrem gesamten Vermoégen. Die Trager der LBS Sid haf-
ten nicht fir deren Verbindlichkeiten. Die Gewahrtrager-
haftung fir etwaige Altverbindlichkeiten bleibt durch die
Fusion unberthrt.

(2) Die Trager statten die LBS Sud direkt bzw. indirekt
Uber ihre Mitgliedssparkassen mit einem Stammkapital
aus. Der Sparkassenverband Baden-Wirttemberg ist am
Stammkapital zu 51,1875 %, die LBS-Beteiligungsgesell-
schaft mbH & Co. KG, ein Rechtstrager, an dem direkt
bzw. indirekt nur bayerische Sparkassen beteiligt sind, ist
zu 41,5 % und der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
ist zu 7,3125 % beteiligt. Das Nahere regelt die Satzung.

(3) Juristische Personen des Offentlichen Rechts
kénnen als weitere Trager unter Beteiligung am Stamm-

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
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kapital durch Vertrag der Trager aufgenommen werden.
Der Vertrag und seine Anderung bediirfen der Zustim-
mung des Landes Baden-Wiurttemberg, des Freistaates
Bayern und des Landes Rheinland-Pfalz.

§5
Sitz, anwendbares Recht

(1) Die LBS Sud hat ihren Sitz in Stuttgart und Mun-
chen, einen Standort in Mainz mit einer Landesdirektion
Rheinland-Pfalz und einen weiteren Standort in Karls-
ruhe. Am Standort Mainz sind die Landesdirektion fir
Rheinland-Pfalz, die den Markt in Rheinland-Pfalz bear-
beitenden Einheiten Marktservice Spar und Kredit (ein-
schlief3lich der fallabschlieRenden Bearbeitung) sowie die
vereinigte LBS Immobilien GmbH angesiedelt.

(2) Auf die LBS Sud und ihre Rechtsverhaltnisse findet
das Recht des Landes Baden-Wirttemberg Anwendung,
soweit dieser Staatsvertrag nichts Abweichendes regelt.

(3) Durch Gesetz des Landes Baden-Wiurttemberg
werden die am Tag vor dem nach § 1 Absatz 3 Satz 2 be-
zeichneten Zeitpunkt bei der LBS Landesbausparkasse
Sudwest und der LBS Bayerische Landesbausparkasse
vorhandenen Personalrite als Ubergangspersonalrate
fortbestehen, langstens bis zum Ablauf des 31. Mai 2025.
Bei der LBS Siid wird ein Ubergangsgesamtpersonalrat
gebildet, der sich aus sechs Mitgliedern des Ubergangs-
personalrats der LBS Landesbausparkasse Stidwest und
aus fiinf Mitgliedern des Ubergangspersonalrats der LBS
Bayerische Landesbausparkasse nach Satz 1 zusam-
mensetzt. Die Amtszeit des Ubergangsgesamtpersonal-
rats endet spatestens mit Ablauf des 31. Mai 2025.

§6
Aufgaben

Die LBS Sid pflegt das Bausparen und férdert den
Wohnungsbau einschliefllich der Baufinanzierung. Sie
betreibt die in der Satzung zugelassenen Geschafte. Mit
ihrer Geschéaftstatigkeit hat sie die Sparkassen des Lan-
des Baden-Wirttemberg, des Freistaates Bayern und des
Landes Rheinland-Pfalz bei der Erflllung ihrer Aufgaben
zu unterstitzen. Die Geschéfte der LBS Sud sind nach
kaufmannischen Grundsatzen zu flihren, wobei den ihr
gestellten 6ffentlichen Aufgaben Rechnung zu tragen ist.

§7

Aufsicht

(1) Die LBS Sud untersteht der Aufsicht des Landes
Baden-Wirttemberg. Rechtsaufsichtsbehdrde ist das fur
die Rechtsaufsicht tber die Sparkassen in Baden-Wirt-
temberg zustandige Ministerium des Landes Baden-Wiirt-
temberg. Die Rechtsaufsichtsbehérde tbt die Aufsicht im
Einvernehmen mit dem fiir die Rechtsaufsicht Gber die
Sparkassen in Bayern zustandigen Ministerium des Frei-
staates Bayern sowie mit dem fiir die Rechtsaufsicht Gber
die Sparkassen in Rheinland-Pfalz zustédndigen Ministeri-
um des Landes Rheinland-Pfalz aus.

(2) Die Aufsicht beschrankt sich darauf, die Rechtma-
Rigkeit von Geschéftsfiihrung und Verwaltung sicherzu-
stellen, soweit nicht die Zustimmung der Rechtsaufsichts-
behoérde vorgeschrieben ist. Die Rechtsaufsichtsbehdrde
kann sich tber Angelegenheiten der LBS Sid unterrich-
ten, insbesondere Prifungen und Besichtigungen durch-
fihren, Berichte anfordern sowie Akten und Unterlagen
einsehen. Die Rechtsaufsichtsbehérde kann sich da-
bei der Priifungseinrichtung des Sparkassenverban-
des Baden-Wirttemberg bedienen. Die §§ 121 bis 124
der Gemeindeordnung fiir Baden-Wirttemberg gelten
entsprechend.

(3) Die Rechtsaufsichtsbehérde kann einen stén-
digen Beauftragten bestellen. Dieser hat das Recht zur
Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrats. Die
Kosten des Beauftragten tragt die LBS Sud.

(4) Die Rechtsaufsichtsbehoérde ist berechtigt, an
den Sitzungen der Tragerversammlung teilzunehmen.
Das fir die Rechtsaufsicht Uber die Sparkassen in
Bayern zustdndige Ministerium sowie das fur die
Rechtsaufsicht Uiber die Sparkassen in Rheinland-Pfalz
zustandige Ministerium sind berechtigt, an den Sitzun-
gen der Tragerversammlung und des Verwaltungsrats
teilzunehmen.

§8
Organe

(1) Organe der LBS Sid sind die Tragerversamm-
lung, der Verwaltungsrat und der Vorstand.

(2) Der Verwaltungsrat besteht zu einem Drittel aus
Vertretern der Beschaftigten der LBS Sud.

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehren-
amtlich tatig, soweit ihnen die Aufgabe nicht kraft Satzung
aufgrund ihres Hauptamts zugewiesen ist.

(4) Die Rechtsaufsichtsbehérde kann ehrenamtlich ta-
tige Mitglieder des Verwaltungsrats, die gegen ihre Pflich-
ten verstofRen, aus dem Verwaltungsrat ausschlie3en.
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(5) Die Absatze 3 und 4 gelten auch fur die Stellver-
treter der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats und fir
die Vertreter der Beschéftigten.

(6) Der Vorstand vertritt die LBS Sud. Die Satzung
kann bestimmen, dass die Mitglieder des Vorstands fur
bestimmte Geschéafte oder fir bestimmte Arten von Ge-
schéften von den Beschrankungen des § 181 BGB befreit
werden.

(7) Die beabsichtigte Bestellung von Mitgliedern des
Vorstands ist der Rechtsaufsichtsbehérde anzuzeigen,
die bereits in einem zuvor stattfindenden Auswahlver-
fahren zu beteiligen ist. Sie kann innerhalb eines Monats
nach Eingang der Anzeige der beabsichtigten Bestellung
widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleibt die
Bestellung.

(8) Das Nahere regelt die Satzung.

(9) Mit dem Wirksamwerden der Vereinigung endet
die Amtszeit des bisherigen Verwaltungsrats der LBS
Landesbausparkasse Sudwest. Bis zum Zusammentre-
ten des neuen Verwaltungsrats fuhrt der bisherige Ver-
waltungsrat der LBS Landesbausparkasse Sudwest sei-
ne Tatigkeit jedoch fort. Er wird fir diese Zeit um zwolf
stimmberechtigte Mitglieder erganzt, die der Sparkassen-
verband Bayern aus dem Kreis der Mitglieder des Ver-
waltungsrats der LBS Bayerische Landesbausparkasse
bestimmt.

§9
Jahresabschluss

(1) Der Vorstand der LBS Sud legt dem Verwaltungs-
rat unverzlglich nach Ablauf des Geschéftsjahrs eine
Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang
(Jahresabschluss) und einen Geschéftsbericht mit Lage-
bericht vor.

(2) Der Jahresabschluss und der Geschéftsbericht
mit Lagebericht der LBS Sid werden durch Abschluss-
prufer gepruft, deren Bestellung der Zustimmung der
Rechtsaufsichtsbehdrde bedarf.

(3) Nach Abschluss der Prifung stellt der Verwal-
tungsrat den Jahresabschluss fest. Der festgestellte
Jahresabschluss wird verdffentlicht. Der Verwaltungsrat
beschlie3t iber die Entlastung des Vorstands. Die Entlas-
tung ist nur zuldssig, wenn die Rechtsaufsichtsbehdrde
bestatigt hat, dass die Prifung keine erheblichen Verst6-
e ergeben hat oder dass alle wesentlichen Ansténde
erledigt sind. Der mit dem Prifungsvermerk versehene
Jahresabschluss und der Geschéaftsbericht mit Lagebe-

richt werden mit der Stellungnahme der Rechtsaufsichts-
behoérde den Tragern vorgelegt.

§10
Beteiligungen

Beteiligungen der LBS Siid an Unternehmen des pri-
vaten Rechts bediirfen der Zustimmung der Rechtsauf-
sichtsbehorde. Das flr die Rechtsaufsicht Uber die Spar-
kassen in Baden-Wirttemberg zustandige Ministerium
bestimmt durch Rechtsverordnung die Beteiligungen, die
von der Zustimmungspflicht freigestellt sind.

§11
Abgabenfreiheit

Fur die aus Anlass der Vereinigung oder in Folge
der Vereinigung erforderlichen Rechtshandlungen wer-
den Abgaben, die dem Land Baden-Wirttemberg, dem
Freistaat Bayern oder dem Land Rheinland-Pfalz oder
ihren Behorden zuflieBen, insbesondere auch die Ge-
blhren und Auslagen nach dem Gesetz uber Kosten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit fur Gerichte und Notare, nicht
erhoben. § 7 Absatz 1, 3 und 4 des Landesjustizkosten-
gesetzes von Baden-Wirttemberg, Artikel 32 des Bayeri-
schen Sparkassengesetzes und § 1 Absatz 1 des Justiz-
gebihrenbefreiungsgesetzes von Rheinland-Pfalz gelten
entsprechend. Von der Freistellung ausgenommen sind
Steuern.

§12
Auflésung

(1) Die LBS Sud kann nach Anhérung des Verwal-
tungsrats durch Beschluss der Tragerversammlung auf-
geldst werden. Die Auflésung bedarf der Zustimmung der
Rechtsaufsichtsbehérde.

(2) Das nach Erfillung samtlicher Verbindlichkeiten
verbleibende Vermdégen fallt den am Stammkapital Betei-
ligten entsprechend ihren Anteilen am Stammkapital zu.

§13
Kiindigung
Dieser Staatsvertrag wird auf unbestimmte Zeit ge-

schlossen. Er ist mit einer Frist von zwei Jahren kiindbair,
erstmals zum 31. Dezember 2027. Nach Wirksamwerden

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



238 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 11/2023

der Kiindigung gelten die §§ 2 bis 12 dieses Staatsver-
trags weiter, bis sich die Vertragsparteien auf eine Re-
gelung verstandigt haben. Die Kiindigung des Staatsver-
trags fuhrt nicht zu einer Auflésung der LBS Sid oder zu
einer Auseinandersetzung Uber ihr Vermdgen.

§14
Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit Hinterlegung der
letzten Ratifikationsurkunde beim Staatsministerium des
Landes Baden-Wirttemberg, bei der Staatskanzlei des
Freistaates Bayern und bei der Staatskanzlei des Landes
Rheinland-Pfalz in Kraft.

(2) Er ersetzt den Staatsvertrag zwischen dem Land
Baden-Wiurttemberg und dem Land Rheinland-Pfalz
Uber die Vereinigung der LBS Landesbausparkasse
Baden-Wiurttemberg und der LBS Landesbausparkas-
se Rheinland-Pfalz zur LBS Landesbausparkasse Sud-
west (LBS Sudwest) vom 23. Oktober 2015 und vom
10. November 2015.

Fir den Freistaat Bayern:

Miinchen, den 24. Januar 2023

Dr.MarkusSo6der

Fur das Land Baden-Wiirttemberg:
Stuttgart, den 31. Januar 2023

Winfried Kretschmann

Fiir das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 7. Februar 2023

MaluDreyer
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95-4-B

Verordnung
zur Anderung der
Schiffssachverstiandigenverordnung

vom 9. Mai 2023

Auf Grund des Art. 22 Satz 1 des Kostengesetzes (KG)
vom 20. Februar 1998 (GVBI. S. 43, BayRS 2013-1-1-F),
das zuletzt durch Art. 10 des Gesetzes vom 21. April 2023
(GVBI. S. 128) geéndert worden ist, verordnet das Bayeri-
sche Staatsministerium flir Wohnen, Bau und Verkehr im
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium
der Finanzen und fur Heimat:

§1
Die Schiffssachverstéandigenverordnung (SchiffSEV)
vom 17. Marz 2005 (GVBI. S. 94, BayRS 95-4-B), die zu-
letzt durch § 1 der Verordnung vom 5. April 2018 (GVBI.
S. 225) geéndert worden ist, wird wie folgt geadndert:
1. § 2 wird wie folgt geadndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geéndert:

aa) Satz 1 Nr. 1 bis 5 wird wie folgt gefasst:

,1.  bis 10 kW 58,00 €,
2. dber 10kW bis 20 kW 75,00 €,
3. Uber 20 kW bis 40 kW 91,00 €,
4. Uber 40 kW bis 75 kW 107,00 €,
5. dber 75kW bis 200 kW 123,50 €.

bb) In den Satzen 2 und 4 wird jeweils die An-
gabe ,31,00 € durch die Angabe ,33,50 €*

ersetzt.

b) Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 4 wird wie folgt gefasst:

,1.  von 25 bis 99 51,00 €,
2. von 100 bis 199 91,00 €,
3. von 200 bis 299 110,00 €,
4. von 300 und mehr 136,50 €.“

2. § 4 wird wie folgt gedndert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe ,36,00 € durch die
Angabe ,39,00 €* ersetzt.

b) In Abs. 3 wird die Angabe ,71,00 € durch die
Angabe 77,00 €° ersetzt.
§2
Diese Verordnung tritt am 17. Juni 2023 in Kraft.
Miinchen, den 9. Mai 2023
Bayerisches Staatsministerium

fiir Wohnen, Bau und Verkehr

ChristanBernreiter, Staatsminister
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86-8-A/G

Verordnung
zur Anderung der
Verordnung zur Ausfiihrung der Sozialgesetze

vom 23. Mai 2023

Auf Grund des Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes zur Aus-
fuhrung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember
2006 (GVBI. S. 942, BayRS 86-7-A/G), das zuletzt durch
Gesetz vom 21. April 2023 (GVBI. S. 158) geéndert wor-
den ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium fiir
Familie, Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem
Bayerischen Staatsministerium des Innern, fiir Sport und
Integration und dem Bayerischen Staatsministerium der
Finanzen und fir Heimat:

§1

Nach § 1 der Verordnung zur Ausfiihrung der Sozial-
gesetze (AVSG) vom 2. Dezember 2008 (GVBI. S. 912,
982, BayRS 86-8-A/G), die zuletzt durch Verordnung vom
26. April 2023 (GVBI. S. 192) geandert worden ist, wird
folgender § 2 eingeflgt:

82

Zuweisungen fiir Kosten der
Unterkunft der Gefliichteten aus der Ukraine

(1) 'Die im Jahr 2023 fiir Zuweisungen gemaf Art. 3
Abs. 4 AGSG zur Verfugung stehende Verteilungsmasse
dient zum Ausgleich der Leistungsausgaben der kreisfrei-
en Gemeinden und Landkreise nach § 22 Abs. 1 SGB |l
fir ukrainische Leistungsberechtigte im Vorjahr. 2MaR-
geblich fur die Leistungsausgaben sind der durch die
Bundesagentur fir Arbeit ermittelte Bestand an Bedarfs-
gemeinschaften mit mindestens einem Regelleistungsbe-

rechtigten mit ukrainischer Staatsangehdérigkeit und deren
Zahlungsanspruch an laufenden Kosten der Unterkunft.
Die Leistungsausgaben nach den Satzen 1 und 2 wer-
den nicht berlcksichtigt, soweit sie bereits durch weiter-
gegebene Erstattungsleistungen des Bundes nach Art. 3
Abs. 1 AGSG ausgeglichen wurden. “Das gilt nicht, soweit
es sich um zweckbestimmte Erstattungsleistungen im
Sinne des Art. 3 Abs. 2 AGSG handelt. 5Zur Bestimmung
der weitergegebenen Erstattungsleistungen des Bundes
nach Satz 3 werden die Leistungsausgaben nach den
Séatzen 1 und 2 mit dem sich aus § 46 Abs. 6 und 7 SGB |
im Bezugsjahr ergebenden Erstattungssatz multipliziert.

(2) 'Der Verteilungsmafstab ergibt sich aus dem An-
teil an den Leistungsausgaben nach Abs. 1 Satz 1 und 2.
2Eine Verteilung findet nicht statt, soweit die zur Verfi-

gung stehende Verteilungsmasse die nach Abs. 1 Satz 3
und 5 bereinigten Leistungsausgaben Ubersteigt.”

§2
Diese Verordnung tritt am 17. Juni 2023 in Kraft.
Miinchen, den 23. Mai 2023
Bayerisches Staatsministerium

fir Familie Arbeit und Soziales

Ulrike S c h ar f, Staatsministerin
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7820-1-L

Verordnung
zur Anderung der
Ausfilihrungsverordnung
Diingeverordnung

vom 23. Mai 2023

Die Verordnung wurde nach Nr. 2.2 der Veréffent-
lichungsbekanntmachung im Bayerischen Ministerialblatt
Nr. 272 vom 31. Mai 2023 bekannt gemacht.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



242 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 11/2023

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 11/2023 243

Herausgeber/Redaktion: Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strau-Ring 1, 80539 Miinchen
Das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBI.) wird nach Bedarf ausgegeben, in der Regel zweimal im Monat.
Zur Herstellung des GVBI. wird Recycling-Papier verwendet.
Druck: Druckerei Reindl, Goethestr. 18, 85055 Ingolstadt.
Vertrieb: Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Arnulfstralle 122, 80636 Miinchen
Tel. 0 89/290142-59/69, Telefax 0 89 /29 01 42 90.
Bezug: Die amtliche Fassung des GVBI. kdnnen Sie tber den Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH beziehen. Der
Preis des Jahresabonnements fiir die amtliche Fassung des GVBI. betragt ab dem 1. Januar 2019 90,00 € inkl. MwSt.
und Versandkosten. Einzelausgaben kénnen zum Preis von 3,50 € inkl. MwSt. zzgl. Versand beim Verlag angefordert
werden. Fur Abonnementkiindigungen gilt eine Frist von vier Wochen zum nachsten Ersten eines Monats (bei Voraus-
zahlung zum Ende des verrechneten Bezugszeitraums).
Widerrufsrecht: Der Verlag raumt ein Widerrufsrecht von einer Woche ab Absendung der Bestellung ein.
Zur Wahrung der Frist genligt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs (Poststempel) an:
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Vertrieb, Postfach 20 04 63, 80004 Miinchen
Bankverbindung: Bayerische Landesbank, IBAN: DE68 7005 0000 0000 0449 68

ISSN 0005-7134

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



244 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 11/2023

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH
Arnulfstralle 122, 80636 Miinchen

PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, B 1612

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/26434 vom 07.02.2023
	Plenarprotokoll Nr. 136 vom 15.02.2023
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/28773 des KI vom 27.04.2023
	Beschluss des Plenums 18/28980 vom 11.05.2023
	Plenarprotokoll Nr. 145 vom 11.05.2023
	Gesetz- und Verordnungsblatt vom 16.06.2023
	Inhaltsverzeichnis
	03-11-I
	Bekanntmachung 
des Staatsvertrags zwischen dem 
Land Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern und dem 
Land Rheinland-Pfalz über die 
Vereinigung der LBS Landesbausparkasse Südwest und der 
LBS Bayerische Landesbausparkasse zur LBS Landesbausparkasse Süd 
	vom 13. Mai 2023


	95-4-B 
	Verordnung 
zur Änderung der 
Schiffssachverständigenverordnung
	vom 9. Mai 2023


	86-8-A/G
	Verordnung 
zur Änderung der 
Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze
	vom 23. Mai 2023


	7820-1-L
	Verordnung 
zur Änderung der 
Ausführungsverordnung 
Düngeverordnung
	vom 23. Mai 2023


	Impressum




